
„Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich.“ 
Die Information wurde ortsüblich in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden 

Wachenheim, Deidesheim, Dannstadt-Schauernheim, Lambrecht, sowie der Städte Bad 
Dürkheim und Neustadt bekannt gemacht. 

 

Flurbereinigung Friedelsheim I  
Aktenzeichen: 41255-HA1.3.  
 

 

  
Information der Teilnehmergemeinschaft  

sowie der Aufbaugemeinschaft zur  
Flurbereinigung Friedelsheim I 

I. Aufbaugemeinschaft 
 
Die Mitgliederversammlung der Aufbaugemeinschaft Friedelsheim hat am 05.07.2005 
einen rechtsgültigen Aufbauplan verabschiedet, der die Abräumung  des AA 1  nach der 
Ernte 2022  vorsieht. Damit die Baumaßnahmen in dem zur Flurbereinigung 
vorgesehenem Abschnitt durchgeführt werden können, muss die 
Mitgliederversammlung  im Jahr der vorgesehenen Abräumung  (Frühjahr 2022 ) die 
Beitragssatzung, den Wirtschaftsplan und die Haushaltspläne vor allem aber die 
Abräumung für den Aufbauabschnitt 1 beschließen.  
Der Vorstand  ist vor Durchführung des AA 1 von der Mitgliederversammlung neu zu 
legitimieren bzw. neu zu wählen .  
Sobald es die Entwicklungen in der Corona-Pandemie zulassen, erfolgt die Wahl des 
neuen Vorstandes. Die Durchführung der Wahl kann nur in einer Präsenzveranstaltung 
stattfinden. 
Der neue Vorstand der AG wird dann die Planungen der TG begleiten und die 
erforderlichen Beschlüsse, u. a. zur Abräumung vorbereiten. 
 

II. Teilnehmergemeinschaft 
 
Das Flurbereinigungsverfahren Friedelsheim I wurde mit Beschluss vom 17.06.2020 
angeordnet.  
Die geplante Wahl des Vorstandes konnte coronabedingt noch nicht stattfinden. Die Wahl 
wird, wenn die Rahmenbedingungen stimmen (Aufhebung der Kontaktbeschränkungen) 
schnellstmöglich nachgeholt.  
Im April 2021  findet planmäßig die Wertermittlung  der Weinberge statt. Bei der 
Durchführung der Wertermittlung ist ein weinbaufachlicher Sachverständiger 
eingebunden.  
Für das Einbringen der örtlichen Kenntnisse werden die Vertreter des Vorstands der 
Aufbaugemeinschaft eingeladen.  
Aktuell erfolgt die Erarbeitung des Wege- und Gewässerplanes. Dazu werden die 
erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen durchgeführt. Ziel ist es, Ende des 
Jahres 2022 das Baurecht  zu erlangen.  
 
Neustadt, 16.02.2021 
Im Auftrag 
gez. Knut Bauer 


